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1655 Juni 1 . , Luzern , "raptim"  A
SCHREIBEN VON STADTSCHREIBER LUDWIG HARTMANN[AN DEN ZUGER

STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN]

"Was in Causa des Gottshuses Rynow [ Streitigkeiten zwischen der Abtei einer¬
seits und Senken und Marthalen anderseits - letztere wurden von Zürich unter¬

stützt - ] uff der nechst vorstehenden Zusammenkunfft [ der VIII kath . Orte

(IX ausg . AI ) vom 9 . -11.  Juni in Luzern ] wirdt angesechen werden , will

Gliebts Got , an meinem Orth . Zu dienst desselben nichts versumen [ - Beat II.
2

fungierte in diesem Streit als Vermittler - ] . Das schreiben , uff welches

der Herr in synem beliebten gedeutet , hat Zwar des Gotshuses Secretari [ Kanz¬

ler ] mir nüwlich vorgewissen , daselbe aber widerumb Zu Ruck gnommen das also

ich mit keiner Copia verfasst bin.

Ueber der S [ kath . ] . . . Orthen [ SZ3 JJW, ZG] Schreiben so alleriüngst [ am 21.

Mai ] von [ deren Tagsatzung von ] Brunnen us an . . . [ Landammann und Landrat]

von Uri abgangen [ Vermittlung im Streit zwischen Luzern und Uri : letzterem

war von Luzern vorgeworfen worden , die Luzemer Bürger Melchior R ü t t i-

m: a n n und Franz B i r c h e r , die als Aufrührer im Bauernkrieg 1653 ver-
3

urteilt worden waren , bei sich auf genommen zu haben ] , hat man dort nacher

in verthruwen vernommen , das bei dem mehreren theil die gmeine sach sye , das

schryben habent M. G. H. [ Schultheiss und Rat ] procuriert durch privat herren

us selbigen Orthen als anietz Burger der Stat Lucem . sye also von keinem

Recht formalisch - Oberkeitlichen befelch hergeflossen . Ob nun derglychen etwas

by ihnen vorgefallen , soll ich mich nit vermessen Zu erkundigen . Das aber

ist gwüss , das M. G. H. ein grosser dienst widerfahren wurde , wen dem H. [ Zur¬

lauben war Vertreter von Stadt und Amt Zug an der obgenannten Tagsatzung in

Brunnen ] und [ denjenigen der ] 2 übrigen . . . Ohrten beliebten möchte , ein



andtwort von Ury Zu Züchen , ehe die Tagleistung alher [ in Luzern vom 9 . -
4

11 . Juni ] besuecht wurde , und das alsdan von H. Gsandten hierüber ein spe-

cialbefelch ertheilt wurde , den vorwandt der jetz brucht wirdt dardurch Zu

feilen und stürtzen . Bis nach gebüer anzuordnen ist der Herr [ Zurlauben ] das

beste Jnstrument , Zwyfflet mir deswegen nit sein hoche prudentz werde ihme

den Rechten expedient dictieren . Dessen Würckung wir imnitels erwartend " .

Die von Beat II . Zurlauben angebrachte Dorsualnotiz lässt anneh¬
men , dass er sich für diese Vermittlertätigkeit nicht hergeben

liess ; auf jeden Fall wurde die obenerwähnte Luzerner Tagsatzung
von Beat II . Zurlauben nicht besucht und - den gedruckten EA zu¬
folge - dort auch der Streit zwischen Luzern und Uri nicht mehr

erörtert . Nachfolgend nun der Text Zurlaubens : "Beträffend U. E. Von

Ury geschieht mir Unrecht , dan ich wider myn willen gen Brunnen deputiert

worden , auch Zuvor weder Von Lucem noch anderstwohohär einichen particular-

bericht , der sach halber Empfangen - desglychen hand U. E . Von Underwalden
sich auch erkhlerdt " .

1)  S . EA VI 1 , 1215 Art . 635
2 ) s . insbesondere AH 5/128 , s . zu diesem Streit auch etwa AH 4/71 , 72 , 73
3 ) s . EA VI 1 , 247 a sowie AH 55/2
4 ) s . EA VI 1 , 248 (Nr . 144)

Original AH 55 , 154
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